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Amtsblatt für die Stadt Finsterwalde

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Finsterwalde

Bekanntmachung der Wahlbehörde  
über das Recht auf Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl des  
hauptamtlichen Bürgermeisters in  
Finsterwalde am Sonntag,  
den 28. September 2025 sowie einer  
eventuell notwendigen Stichwahl  
am 12. Oktober 2025
1.
Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 08.09.2025 
bis 12.09.2025 beim Einwohnermeldeamt der Stadtver-
waltung Finsterwalde, Schloßstraße 7/8, 03238 Finster-
walde zu jedermanns Einsicht aus.
Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden 
wie folgt möglich:
Montag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Dateien überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß des 
§ 32b Absatz 1 des Brandenburgischen Meldegesetzes ein-
getragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein besitzt.
Für die etwa notwendig werdende Stichwahl des Bürger-
meisters am 12. Oktober 2025 ist das Wählerverzeichnis 
der Hauptwahl maßgebend. Es wird gemäß § 67 BbgK-
WahlG fortgeschrieben.

2.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann während der oben genannten Auslegungs-
fristen, spätestens bis zum 12.09.2025, bei der zuständigen 
Wahlbehörde Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

3.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis zum 07.09.2025 eine Wahlbenach-
richtigung. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung 
befindet sich ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines.
Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und kei-
nen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahlbezirk wäh-
len, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung.

4.
Auf Antrag werden:
- wahlberechtigte Unionsbürger, die nicht der Meldepflicht 
unterliegen und
- wahlberechtigte Personen, deren Hauptwohnung außer-
halb des Wahlgebiets liegt, am Ort der Nebenwohnung, 
wenn sie hier einen ständigen Wohnsitz im Sinne des Bür-
gerlichen Gesetzbuches haben,
in das Wählerverzeichnis eingetragen.
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8.
Bei der Briefwahl hat der Wähler den Wahlbrief so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stel-
le zu übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle am Wahltag 
bis 18.00 Uhr abgegeben werden.
Der Wahlbrief muss in einem verschlossenen Wahlbrief-
umschlag enthalten:
- den Wahlschein,
- in einem verschlossenen Stimmzettelumschlag den 

Stimmzettel.
Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Be-
hinderung nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich 
zu vollziehen, kann sich der Hilfe einer Person seines Ver-
trauens (Hilfsperson) bedienen. Auf dem Wahlschein hat 
der Wähler oder die Hilfsperson gegenüber der Wahlbe-
hörde an Eides statt zu versichern, dass der Stimmzettel 
persönlich gekennzeichnet worden ist.

9.
Personen, die einen Wahlschein erhalten haben, wird bei 
einer möglichen Stichwahl von Amts wegen wiederum ein 
Wahlschein zugestellt, es sei denn, aus ihrem Antrag er-
gibt sich, dass sie bei der Stichwahl in ihrem Wahlbezirk 
wählen wollen.
Personen, die erst zur Stichwahl wahlberechtigt sind, wird 
von Amts wegen ein Wahlschein zugestellt.

Finsterwalde, den 01.08.2025

Miersch
stellv. Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Finsterwalde 
über die frühzeitige Beteiligung der  
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
zum Vorentwurf des Bebauungsplans 
„Gartenweg am Westplatz“ der Stadt 
Finsterwalde
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Finsterwalde 
hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 26.02.2025 beschlos-
sen, den Bebauungsplan „Gartenweg am Westplatz“ im 
Regelverfahren mit Umweltprüfung aufzustellen.
Ziel und Zweck der Aufstellung des Bebauungsplans ist 
die Ausweisung eines reinen Wohngebietes (WR).

Plangebiet
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im 
nachstehenden Kartenausschnitt dargestellt, umfasst ca. 
2,5 ha und wird begrenzt:
im Norden: von Kleingärten an der Straße Grüner Weg

Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist 
schriftlich oder zur Erklärung zur Niederschrift bis spä-
testens am 13.09.2025 bei der zuständigen Wahlbehörde 
zu stellen. Die antragstellende Person hat der Wahlbehör-
de gegenüber zu versichern, dass sie bei keiner anderen 
Wahlbehörde die Eintragung in das Wählerverzeichnis be-
antragt hat.
Eine behinderte Person kann sich der Hilfe einer Person 
ihres Vertrauens bedienen.

5.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in einem 
beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebiets oder durch Brief-
wahl wählen.

6.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag:
a) eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person,
b) eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-
berechtigte Person,
- wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 
Antragsfrist auf
Berichtigung des Wählerverzeichnisses versäumt hat oder
- ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnis-
ses entstanden ist.
Wahlscheine können von im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten zu den unter Pkt. 1 genannten 
Dienststunden mündlich, schriftlich oder elektronisch be-
antragt werden. Bis zwei Tage vor der Wahl können Wahl-
scheine bis 18.00 Uhr bei der zuständigen Wahlbehörde 
mündlich oder schriftlich beantragt werden.
In den Fällen nach Pkt. 6 a) und b) können Wahlscheine 
noch bis zum Wahltag 15.00 Uhr beantragt werden. Glei-
ches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkran-
kung das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht
zugegangen ist, kann ihm bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

7.
Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der 
Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so 
erhält er mit dem Wahlschein zugleich:
- einen amtlichen gelben Stimmzettel für die Wahl,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der An-
schrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist,
- ein Merkblatt für die Wahl.
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im Osten: von vorhandener Wohnbebauung der Straße 
Gartenweg am Westplatz

im Süden: von Wohnbebauung der Eichholzer Straße
im Westen: von der Kleingartensparte KGV „Eichhol-

zer Straße“

Information über das Internet
Um die Bürger möglichst frühzeitig am Aufstellungsver-
fahren des Bebauungsplans zu beteiligen, wird gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB diese Bekanntmachung sowie der Vorent-
wurf, bestehend aus dem Plandokument, der Begründung 
und dem Umweltbericht, in der Fassung August 2025 zur 
Information der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung im Internet in der Zeit
vom 26.08.2025 bis einschließlich 26.09.2025
unter der nachfolgenden Adresse
https://www.finsterwalde.de/Wirtschaft-Bauen/Stadt-
entwicklung/Laufende-Planverfahren/Beteiligung-an-
Planverfahren-für-Bürger/
zu jedermanns Einsicht veröffentlicht.

Zusätzliche Zugangsmöglichkeit
Als weitere Zugangsmöglichkeit, zusätzlich zur Veröffent-
lichung im Internet, werden die Unterlagen, die Gegen-
stand der Information der Öffentlichkeit sind, während 
des o. a. Zeitraumes in der Stadtverwaltung Finsterwalde, 
Schloßstraße 7/8, 03238 Finsterwalde, (Eingang M) des 
Fachbereiches Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr zu 
jedermanns Einsicht während nachfolgender Zeiten öf-
fentlich ausgelegt:
montags von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
dienstags von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
mittwochs von 8.00 – 12.00 Uhr
donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
freitags von 8.00 – 12.00 Uhr.
bzw. können nach telefonischer Terminvereinbarung, ein-
gesehen werden.

Landesplattform
Zusätzlich stehen diese Unterlagen auch im zentralen Lan-
desportal unter der nachfolgenden Internetadresse zur Ver-
fügung:
https://bb.beteiligung.diplanung.de/
Abgabe von Stellungnahmen
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können von 
jedermann Hinweise und Anregungen zum Vorentwurf, 
der Gegenstand der Information der Öffentlichkeit ist, bei 
der Stadtverwaltung Finsterwalde abgegeben werden.
Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt wer-
den. Die Stadtverwaltung Finsterwalde stellt dazu folgen-
de Zugangsmöglichkeit per Mail bereit:
E-Mail: stadtplanung@finsterwalde.de
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können 
von jedermann darüber hinaus Stellungnahmen auch auf 
einem anderen Weg, zum Beispiel schriftlich oder wäh-
rend der Dienstzeiten bei der oben genannten Adresse der 

zuständigen Verwaltung mündlich zur Niederschrift, abge-
geben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. Über die 
vorgebrachten Anregungen entscheidet die Stadtverordne-
tenversammlung.

Hinweis zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1  
Buchst. e DSGVO und dem Brandenburgischen Daten-
schutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absen-
derangabe abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das 
Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der 
Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbe-
teiligungen nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit 
ausliegt.

Finsterwalde, den 07.08.2025

Gampe
Bürgermeister

Grüner Weg

Gartenweg am Westplatz
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